
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Alvaris Profile Systems GmbH zur ausschließlichen Verwendung gegenüber 
Unternehmen 

 
 

§1 Geltung der Bedingungen 
 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden von 
uns nicht – auch nicht stillschweigend – anerkannt, sofern sie nicht ausdrücklich 
schriftlich bestätigt werden. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte zwischen den Vertragspartnern.  

§2 Angebote und Vertragsabschluss 
 
(1)In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebot sind – auch bezüglich der 
Preisangaben – freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote 
halten wir uns  30 Kalendertage ab dem Datum des Angebotes gebunden. 
(2)Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.  
(3)Nebenreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sonstige Abweichungen von den 
vorliegenden Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn unsererseits insoweit das 
Einverständnis erklärt wurde. Derartige Vereinbarungen sind schriftlich zu treffen. 
(4)Angaben in Angeboten und/oder Auftragsbestätigungen von uns, die auf einen 
offensichtlichen Irrtum beruhen, namentlich einem Schreib- oder Rechenfehler, 
verpflichten uns nicht. Vielmehr gilt die offensichtlich gewollte Erklärung. 
(5)Die Angebotsunterlagen, Zeichnungen, Beschreibungen, Muster und 
Kostenvoranschläge unsererseits dürfen ohne unsere Genehmigung weder 
weitergegeben, veröffentlicht, vervielfältigt noch sonst wie Dritten zugänglich gemacht 
werden. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne Zurückhaltung von Kopien 
zurückzugeben. 
(6)Angaben von Dritten zu unseren Produkten sind für uns nicht bindend. Sofern der 
Kunde diese seiner Entscheidung zu Grunde legt, hat er uns die Möglichkeit zu geben 
zu deren Richtigkeit Stellung zu nehmen. 

$3 Preise, Preisänderungen 
 
(1)Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer, die gesondert auszuweisen ist, 
ein. Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, in Euro. Die 
Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, ab Werk Suhl, ausschließlich Fracht- und 
Verpackungskosten.  
(2)Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und / oder  tatsächlichem 
Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, gelten unsere,     zur Zeit der Lieferung 
oder der Bereitstellung gültigen Preise.                                          Bei 
Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten, Steigerungen von Lohn- und Transportkosten 
oder sonstigen unerwarteten Kostensteigerungen sind wir berechtigt, Verhandlungen 
über eine Neufestsetzung der Preise zu verlangen. 
(3)Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine 
Deckung finden, bestehen Anspruch auf angemessenes Entgelt. 
(4)Verpackungs-, Transport- und Versandkosten sowie Zoll- und Versicherungs-kosten 
gehen zu Lasten des Kunden. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
verpflichtet, Verpackungen zurückzunehmen. 
Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu 
veranlassen. 
(5)Wir sind berechtigt, die vertraglich vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn 
Änderungen der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektivvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder andere zur Leistungserbringung notwendigen 
Kostenfaktoren (z.B. Beschaffungskosten, Rohstoffpreise, Wechselkurse) eingetreten 
sind. 
(6)Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden gesondert verrechnet. 
Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 
(7)Weicht die vom Auftraggeber abgenommene Menge von der bestellten Menge ab, 
sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis unter Berücksichtigung der ursprünglich auf 
die Gesamtmenge kalkulierten allgemeinen Geschäftskosten sowie des kalkulierten 
Gewinnes anzupassen.  
 

$4 Lieferzeiten 
 
(1)Liefer-/Leistungsfristen und Termine sind für uns dann bindend, wenn sie schriftlich 
festgelegt wurden. 
(2)Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr o. ä. Ereignisse, z. B. Streik oder Ausstand zurückzuführen, verlängern sich 
die Fristen angemessen. Eine durch den Auftraggeber zu setzende Nachfrist muss 
mindestens 14 Tage betragen, welche mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns 
beginnt. Die Fälle der Entbehrlichkeit der Nachfristsetzung kraft Gesetzes bleiben 
hiervon unberührt.  
(3)Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den 
Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes 
informieren und im Falle des Rücktrittes die entsprechende Gegenleistung dem 
Auftraggeber unverzüglich erstatten.  
 

§5 Versand und Gefahrübergang 
 
(1)Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die vom Besteller 
bestimmte Person/Firma übergeben worden ist. Die Entladung erfolgt stets auf Gefahr 
des Kunden. 
(2)Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine 
Rechnung versichert. 
(3)Wir sind berechtigt, bei Versendung die Verpackungs- und Versandkosten sowie 
das Entgelt per Nachnahme  bzw. durch den Transporteur beim Kunden einheben zu 
lassen, sofern der Kunde mit einer Zahlung aus der mit uns bestehenden 
Geschäftsbeziehung in Verzug ist. 

§6 Leistungsausführung 
 
(1)Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfügige Änderungen unserer 
Leistungsausführung gemäß Stand der Technik bzw. im Zuge technischer 
Weiterentwicklung gelten als vorweg genehmigt. 
(2)Kommt es nach Auftragserteilung, aus welchen Gründen auch immer, zu einer 
Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer/Leistungsfrist 
um einen angemessenen Zeitraum. 
(3)Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsausführung innerhalb 
eines kürzeren Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. 
Hierdurch können Überstunden notwendig werden und/oder durch die Beschleunigung 
der Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, dadurch erhöht sich das Entgelt im 
Verhältnis zum notwendigen Mehraufwand angemessen. 
(4)Vom Kunden beigestellt Geräte und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von 
Gewährleistung. 
(5)Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt der Leistungs-/Kaufgegenstand nach 3 
Monaten nach Bestellung als abgerufen. 
 

§7 Mängelansprüche 
 
(1)Die in der Leistungsbeschreibung festgelegten Beschaffenheiten legen die 
Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Insbesondere 
enthalten öffentliche Äußerungen von uns oder unserer Lieferanten keine diese 
Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des 
Liefergegenstandes. Technische Verbesserungen sowie notwendige technische 
Änderungen gelten als vertragsgemäß, soweit sie keine Verschlechterung der 
Gebrauchstauglichkeit darstellen.  
(2)Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit.  
(3)Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur Neulieferung bzw. 
Herstellung verpflichtet. Das Verlangen des Auftraggebers auf Nacherfüllung hat 
schriftlich zu erfolgen. Uns ist für die Nacherfüllung eine Frist von 21 Tagen 
einzuräumen. Ist die Leistung nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der 
Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Nachbesserungsversuch gegeben. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Auftraggeber das Recht zu, zu mindern 
oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Fälle der 

Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. Die Anwendung der §§ 478, 479 
BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt.  
(4)Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der 
Auftraggeber, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Leistung an einem anderen 
Ort als die Niederlassung des Auftraggebers verbracht werden, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Anwendung des § 
478 BGB bleibt unberührt. Unbeschadet weitergehende Ansprüche unsererseits hat der 
Auftraggeber im Falle einer unberechtigten Mängelrüge uns die Aufwendungen zur 
Prüfung und – soweit verlangt – zur Beseitigung des Mangels bzw. Fehlers zu 
ersetzen.  
(5)Gemäß § 377 HGB hat der Auftraggeber offensichtliche Sach- und Rechtsmängel 
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware, uns schriftlich anzuzeigen; es genügt die 
Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie 
dem Auftraggeber möglich, zu beschreiben. Im Übrigen besteht eine unverzügliche 
Prüfpflicht kraft Gesetzes.  
(6)Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an 
den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede 
Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechend substantiierte Behauptung, 
dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 
(7)Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
(8)Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen, 
Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten wir nur für 
die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr. 
 
Mängelverjährungsfristen 
 
(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – beträgt 1 Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 
Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des 
Unternehmers) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in 
der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). Die im 
vorstehenden Satz 2 ausgenommenen Fälle unterliegen einer Verjährungsfrist von 3 
Jahren.  
(2) Beim Verkauf von gebrauchten Sachen werden Ansprüche und Rechte wegen 
Mängeln der Lieferungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Dies 
gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei 
unbeweglichen Sachen) oder § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für 
Bauwerke). Die im vorstehenden Satz 2 ausgenommenen Fälle unterliegen einer 
Verjährungsfrist von einem Jahr. 
(3) Die Ausschluss- bzw. Verjährungsregelungen nach Abs. 2 gelten auch für 
sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, die mit dem Mangel 
im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. 
Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen den Auftragnehmer bestehen, die 
mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, werden sie ausgeschlossen. 
(4) Der Ausschluss und die Verjährungsfristen gem. Abs. 2 und Abs. 3 gelten mit 
folgender Maßgabe: 
a) Sie gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels [oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat]. 
b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht 
bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung, [im Falle – nicht in der Lieferung einer 
mangelhaften Sache bzw. der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung 
bestehender – schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,] in den Fällen 
einer [schuldhaft verursachten] Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Der Ausschluss 
bzw die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten auch für den Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. 
(5) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung der Sache. 
(6) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und 
den Neubeginn von Fristen unberührt. 
(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

§8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfüllung 
sämtlicher ihm gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. 
(2) Dem Auftraggeber ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder 
umzubilden („Verarbeitung“). Die Verarbeitung erfolgt für den Auftragnehmer [wenn 
der Wert des dem Auftragnehmer gehörenden Liefergegenstandes jedoch geringer ist 
als der Wert der nicht dem Auftragnehmer gehörenden Waren und/oder der 
Verarbeitung, so erwirbt der Auftragnehmer Miteigentum an der Neuware im 
Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verarbeiteten Liefergegenstandes 
zum Wert der der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung]. Soweit der Auftragnehmer nach dem Vorstehenden kein 
Eigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Auftragnehmer und Auftraggeber darüber 
einig, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer Miteigentum an der Neuware im 
Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des dem Auftragnehmer gehörenden 
Liefergegenstandes zu dem der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung einräumt. Der vorstehende Satz gilt entsprechend im Falle der 
untrennbaren Vermischung oder der Verbindung des Liefergegenstandes mit dem 
Auftragnehmer nicht gehörender Ware. Soweit der Auftragnehmer nach diesem § 9 
Eigentum oder Miteigentum erlangt, verwahrt der Auftraggeber sie für den 
Auftragnehmer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 
(3) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der 
Auftraggeber hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen 
Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Auftragnehmer ab, ohne 
dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich 
etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der 
dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes 
entspricht. Der dem Auftragnehmer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu 
befriedigen. 
(4) Verbindet der Auftraggeber den Liefergegenstand oder die Neuware mit 
Grundstücken, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch 
seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, in Höhe des 
Betrages ab, der dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht. 
(5) Bis auf Widerruf ist der Auftraggeber zur Einziehung der gemäß diesem § 9 an den 
Auftragnehmer abgetretenen Forderungen befugt. Der Auftraggeber wird auf die 
abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten 
Forderung unverzüglich an den Auftragnehmer weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter 
Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine 
Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Auftraggebers zu widerrufen. 
Außerdem kann der Auftragnehmer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den 
Auftraggeber gegenüber den Abnehmern verlangen. 
(6) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer die zur Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
(7) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme 
oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber den 
Auftragnehmer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des 
Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen 
Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des 
Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Auftraggeber erfolgt. Der Auftraggeber 
hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der 
Abnehmer Eigentum erwirbt. 
(8) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Auftragnehmer 
zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der 
Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des 
vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der dem Auftragnehmer 
zustehenden Sicherheiten 150% des Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder 
übersteigt. Dem Auftragnehmer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen 
verschiedenen Sicherungsrechten zu. 
(9) Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
der Auftragnehmer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des 
Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder – erforderlichenfalls 
nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der Auftraggeber ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine 
Rücktrittserklärung des Auftragnehmers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. 

§9 Zahlung 
 
(1)Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen nach 
Rechnungsstellung 4 Wochen ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf dieser Frist kommt der 
Auftraggeber in Verzug. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, wenn 
auch nur hinsichtlich einer einzelnen Teilleistung, verfallen gewährte Vergütungen 
(Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet. 
(2)Im Falle des Vorhandenseins eines Mangels bzw. der Rüge eines Mangels steht dem 
Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist 
offensichtlich mangelhaft, unter Berücksichtigung der Einschränkung gemäß § 7, bzw. 
dem Aufgeber steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme zu; in 
einem solchen Fall ist der Auftraggeber nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit 
der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den 
voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängelbeseitigung) 
steht. Der Auftraggeber darf maximal das zweifache der voraussichtlichen 
Nacherfüllungskosten einbehalten. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der Auftraggeber fällige 
Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag (einschließlich etwaiger geleisteter 
Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln 
behafteten – Lieferung bzw. Arbeiten steht.  
(3)Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die 
Annahme erfolgt stets nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu  
Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 
(4)Wenn uns Umstände bekannt werden, die eine Kreditwürdigkeit des Bestellers in 
Frage stellen, dieser insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen 
einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir 
Schecks angenommen haben. Zudem sind wir in diesem Fall berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
(5)Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt, sind wir auch berechtigt, von dem 
noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. 
(6)Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Wir werden den Besteller über 
diese Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(7)Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins (§ 247 BGB) zu verlangen. 
Dem Auftraggeber ist der Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein 
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Uns ist der Nachweis gestattet, dass 
ein höherer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüber 
hinausgehenden Verzugsschadens unsererseits bleibt vorbehalten.  
(8)Der Kunde verpflichtet sich im Falle von Zahlungsverzug, die zur Erbringlich-
machung notwendigen und zweckentsprechenden Kosten (Mahnkosten, 
Inkassogebühren, Rechtsanwaltskosten etc.) an uns zu ersetzen. 
(9)Die Aufrechnung seitens des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um 
rechtskräftig festgestellte oder von uns nicht bestrittene Gegenforderung handelt. 

§10 Haftungsbeschränkung  
 

(1)Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung und bei Unmöglichkeit der 
Lieferung/Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Haftung des Auftragnehmers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der 
Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des Auftragnehmers wegen Unmöglichkeit auf 
Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf insgesamt 10 % des 
Wertes der nicht gelieferten Gegenstände  begrenzt. Weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Die 
vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Auftraggebers zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
(2)Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer auch 
nur leicht fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der 
Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder S. 
3 dieses Abs. 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 
(3)Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 und 2 gelten für alle 
Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und 
Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug und Unmöglichkeit bestimmt sich 
jedoch nach Abs. 1 dieser Bedingungen.  
(4)Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
(5)Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Behandlung 
oder Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und 
Installationsvorschriften, fehlerhafter Montage. Inbetriebnahme, Wartung, 
Instandhaltung durch den Kunden oder nicht von uns autorisierte Dritte, oder 
natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden war. Ebenso 
besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendiger Wartungen. 
(6)Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, Versicherungs-
leistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abgeschlossene 
Schadenversicherung (z.B. Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, 
Betriebsunterbrechung und andere) in Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der 
Kunde zur Inanspruchnahme der Versicherungsleistung und beschränkt sich unsere 
Haftung gegenüber dem Kunden insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch die 
Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere Versicherungsprämie). 
(7)Jene Produkteigenschaften werden geschuldet, die im Hinblick auf die 
Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen und sonstige produktbezogene 
Anleitungen und Hinweise (insbesondere auch Kontrolle und Wartung) von uns, dritten 
Herstellern oder Importeuren vom Kunden unter Berücksichtigung dessen Kenntnisse 
und Erfahrungen erwartet werden können. Der Kunde als Weiterverkäufer hat eine 
ausreichende Versicherung für Produkthaftungsansprüche abzuschließen und uns 
hinsichtlich Regressansprüchen schad- und klaglos zu halten. 

$11 Lagergeld/pauschalierter Schadensersatz  
 
Wird der Versand der Lieferung auf Wunsch des Auftraggebers um mehr als zwei 
Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin 
vereinbart war, nach Anzeige der Versandbereitschaft des Auftragnehmers verzögert, 
kann der Auftragnehmer pauschal für jeden vollen Monat ein Lagergeld in Höhe von 
0,5 % des Preises des Liefergegenstandes/der Liefergegenstände, höchstens jedoch 5 
% berechnen.  
Nimmt der Auftraggeber die Ware ohne sachlichen Grund nicht ab, oder tritt er vom 
Vertrag zurück, ohne das die Voraussetzungen eines gesetzlichen Rücktrittsgrundes 
gegeben sind oder tritt der Auftragnehmer berechtigt vom Vertrag zurück, kann der 
Auftragnehmer einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 20 % des 
vereinbarten Nettokaufpreises/Nettowerklohnes geltend machen. Dem Auftraggeber 
ist der Nachweis gestattet, dass dem Auftragnehmer kein Schaden oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Auftragnehmer ist der Nachweis gestattet, 
dass ein höherer Schaden entstanden ist.  

§12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
 
(1)Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme 
des UN-Kaufrechts. 
(2)Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist das 
für den Sitz des Auftragnehmers örtlich zuständige Gericht. 
(3)Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und 
Vereinbarungen zwischen Unternehmer und Besteller nicht berührt. 
 
 
Stand: Januar 2010

 


